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11053 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 8. Juli 2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Übernahmegesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden 
(Übernahmegesetz-Novelle 2022 – ÜbG-Nov 2022) 

Der EuGH hat in seinem Urteil im Vorabentscheidungsverfahren C-546/18 ausgesprochen, dass 
Entscheidungen der Übernahmekommission von einem nationalen Gericht überprüfbar sein sollten, das 
zu diesem Zweck zur Prüfung aller relevanten Sach- und Rechtsfragen befugt ist (vgl. Rz 68). Der nach 
geltendem Recht mögliche Rekurs an den Obersten Gerichtshof entspricht dieser Vorgabe nicht, weil 
dafür die Bestimmungen über den Revisionsrekurs gelten und eine unrichtige Tatsachenfeststellung 
keinen Revisionsrekursgrund im Sinn des § 66 AußStrG darstellt. 
Um die österreichische Rechtslage in Einklang mit diesem Urteil zu bringen, soll gegen Entscheidungen 
der Übernahmekommission künftig Rekurs an das Oberlandesgericht Wien erhoben werden können und 
die Möglichkeit einer Parteistellung im Feststellungsverfahren nach § 33 ÜbG erweitert werden. 
Außerdem sollen die im europäischen Vergleich eher strengen gesetzlichen Regelungen zum sogenannten 
„Creeping-in“ – also dem weiteren Ausbau einer bereits kontrollierenden Beteiligung – grundsätzlich 
beibehalten, aber in Teilbereichen liberalisiert und für die Praxis besser handhabbar gemacht werden. 
Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der vorgeschlagenen Neuregelungen gründet sich auf die 
Kompetenztatbestände Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens (Art. 10 
Abs. 1 Z 6 B-VG), Börsewesen (Art. 10 Abs. 1 Z 5 B-VG) und Bundesabgaben (§ 7 Abs. 1 F-VG). 
 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 12. Juli 
2022 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Barbara Tausch. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Mag. Christine Schwarz-Fuchs und 
Stefan Schennach. 
Bei der Abstimmung wurde mit Stimmenmehrheit beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben (dafür: V, F, G  , dagegen:  S  ). 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Barbara Tausch gewählt. 
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Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2022 07 12 

 Barbara Tausch Claudia Hauschildt-Buschberger 
 Berichterstatterin Vorsitzende 
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